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Strahlenschutz
Eingabe der Frau Mariam De'ssaive,503l4 FrankfiIrt allr Main

l. Ihr Schreiben vom ?. August 20l9,Pet 2'19-18;'-275-005275
2. Mein Schreiben vom 17. Juli 2019, S II4 - 00025/0
3. E-Mails von Frau Dessaive an das Bundesumweltninisterium vom 12'

und 16. August 2019 und Antwortrnail vom 16' August 2019

IGI3-00025/0

Mit o. g. Schreiben haben Sie das g*a..-it isterium fürUmwelt, Natur-

schutz und nukleare Sicherheit um eine ergänzende Stellungnahme zq o' g'
'Petitionsvorgang gebeten. Inder ersten Stellungnatrme vom 17. Juli 2019 '

@ezug 2) hatte das BundesumweltminiSterium zuin Thöma ,,Schutz vor den

Wirkunge$ der eleknomagnetischen Felder" Stellung genommen' Diese Ör-

gZinzende Stellnngnahme betrifft die weitere Foräerung der Petbntin nach ei-

ner Überprtifung der Grenzrverte ftir tieffrequente Geräusche im Hinblick

daraue ob diese,,mit den Erfordernissen der menschliChen Gesundheit kom-

patibel sind." Die Petentin teilt zudem mit, dass sie,,mit diesen Umweldäk'
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toren aus inehreren wohnrurgen verrrieben worden",sei.und auch in der ,,ge-
genwärtigen wohnung einer Beschalh:ng/Bestratrlung ausgesetzt werde, de*-
rcn7;vleck eine erneute Vertreibung sein könnte...

Frau'Dessaive hatte s'ich mit lhrem Anliegenauch mit einer Majl.vqm 12.
August 2al9 ,andas Bundesunlweltministerium gewandt, Die Nachfrage
von Frau Dessaive vom 16. August 2019 nn Antwortmail des Buridesum-
welttrinisteriums vom I 6. August 201 9 wurde wegen der vorli.egenddn peti-

tion'zum Thema tieffrequente Geräusche nicht unmittelbar beantwortet.

Zuo. g.Eingabe der Petentin nehme ich wie folgt Stellung:

.Zweck des Bundes-Immissionsscrutzgesetzes (BIm s chG) ist, es,,insbes6n-
dere Menschen yor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schtitzen und dem
Entstehen schädlicher umwelteinwirkungen vorzubeugen. rnerni, gilt' das
verursacherprinzip: Das heißt, Maßnahmen zum schutz yor Immissionen
sind grundsätzlioh gegenrlber dem Verursacher der Eiriwirkungen anzuord.

Das BLnschG unterscheidet immissionsschutzrechtlich genehmigungsbe-
dürftige Anlagen und immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsüedurt
tige Anlagen. Anlagen im sinne des bImSchG,sind nucti g 3 Absätz 5

I . Betriebsstlitten und sonstige ortsfeste. Einrichningen,

2. Maschinen, Geräte *d rorrsfril{r.ränderliche technische Ein-
richtungen sowie'Fahrzeugd, goweit sie nicht der vgrschrift des $ 3g
unterliegen, und.
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3.Grundstiroke,aufäenenStoffegelagertoderabgelagertoderArbei-

tendurchgefirhrtwerden'dieEmissionenverutsachenkÖnnen'aus-

genommen öffentliche Verkehrswege'

Irnm}ssionsschutzrochtlich genehmigung:sbediirftige.Anlagen 
sind nach den

$$5ff.BlmschGsoztrerrichtenr+rrdzubetreiben,äasszruGewäilrrlelstung

eineshöhenSchutzniveausschädlieheUmwdlteinwirkungenundsonstige

Gefatrren,erheblicheNachteileunderheblicheBelästigungen-unddamit

auch Geiundheitsgefahren 
- nicüt heryorgenrfen werden 

1U** 
und Vor-

sorge gegen schädliche Umwelteinwirkurigen gptroffen wird' Genehmi-

gungsbedtirftigeAnlagensindinderVerordnungiibergenehmigungsbe.

diirftigeAnlagen(4.BImSchV)abschließendaufgefiihrt.'Immissionsschutz-

rechtlichnichtgenÖhnigungsbediirftigeAnlagesindnachden$$22tr.

BlmschGsozuerrightenundzubetreiben,dassnachdemstandderTech-

nikvermeidbareschädlicheUmwelteinwirkungenverhindertrrnddanach

unverrreidbareschfilicheUmwelteinwirkungen.aufeinMindestmaßbe-

.schrtinkt werden'

\-DiosegesetzliohenAnfor.derungensindimHifiblickaufafi lagenbezogene

Geräusche.inderTechnischenAnleitungzumschutzgegenLärm(TA

LiirrÜkorrkretisiert.WennimEirrzelfalldielmmissionsrichtwertederTA

Liirmüberschrittpnsind,kanndiezustiinöigeBe!ördenaitr5.17bzw.$24

BlmschGnachträglicheAnordnuirgenoderAnordnungenim"Einzelfaller-

lassen'

DasErmittlungs-undBewertungsverfahrenderTALärmbe$icksichtiglpe-

benZeitpunkt,DauerundlritensitjitderGeräuschimmissionegauchzatrlrei.
.cheweitere, f i i rd ieStörwirkungderGeräuscherölevanteMerkmalewie
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Ton- oderlmpulshaltigkeit. Festgelegt sind in dei TA Lärm auch Anforde-

rungen, die der vermindErung und vermeidung schädlicher umwelteinwir-

kungen durch tieffrequente Geräusche und Infraichall dienen' Die Beurtei-

lungtieffrequenterArrlagengeräuscheerfolgtrnachdenNummernT.3und

A.1.5 der TA Lärm. Darin verweist die TA Länp auf die DIN 45630 ("Mes-

sung und Bewertuqe treffrequenter Geräuschimmisbioneqfdg Xegbbgf-

,"r,4ft'r*adasBeiblattl(,,MessungundBewertungtieffrequenterGeriiu.

schimmissionen in der $phbarsctraft 
- Hinweise zur Beurteilung b'ei ge-

werblichen Anlagen"). Die ftir die Einhattung der Anforderungen der TA

Lärm erforderlichen.Abstäinde zwischen einer ARlaBe als Emissionsort und

der wohnnutzung Uestirnm*n'sich damit einzelfallbe zogenanhand der de-

tailliertefr Vorgaben dieser Ve. nvaltungsvorbchrift '

Nach äen vorliegenden umfanlreichen Vollzugserfahrungen geht Sie T'd

7 y^*r1u Recht davon aus, dass im Allgemeinen keine schädlichen"umlelt-
' 

"in*iffien dwch Anlagengeräusche - einschließlich tieffrequenter Ge-

räusche - vorliegen, wenn die Anforderungen dieser verwaltungsvorschrift

eingehalten sind. Hinzu kommt, dass die rechtliche Beurteilung von Ge-

räuschimmissionerr im sinne der TA Lärmiibticherweise berdits an der

Frage des Vorhandenseins,,erheblicher Beliistigurgen.. anknüpft . Sie

konimt damit m ctrdttzziehungen, die unterhalb der s,chwelle anzunehmen-

der Gesundheitsgefahren liegen. Die von der Petentiir vorgesohlagene Ver-

sch6tfui1g der Anfordenrngen'der TA Lärm fiir tieffrequente Geräusche wird

datrer ni cht bef ürwortet.

Eine KlZirung der von der Petentin beschriebenen Immissionen durch tieffre-

quente Geräusche unter anderem in ihrer j etzigenwohnung kann, schon

mangelsKenrrtnisderjelveiligenörtiichenGegebenheiter;vonhieraus
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nioht erfolgen. Nach der Kompelönzordnung des Grundgesetzes werden die

' 
Vorsctuiften zum Imrnissionsschutz von den Irändem als eigene Angelegen'

htiit ausgefü1ut. Die Bundesregierung hat wede;r eige.ne Vollzugskompetbn-

zen nobh fachliche Aufiichtsrechte. Dahrcrrege ich ebenso'wie in der oben

gonannten Mait a'---6ass die Petentih si-olu gegebenenfalls erneut' unter Hin-

weis auf dieüon Ihr geschilderten Belastungssihrationen an die örtlich zu-

ständige Behörde des Landes ödei der Gemeinde wendet'
U-
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